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Energieberatung

Kostenlose telefonische Energieberatung der Klimaregion 
Rhein-VoreifelinKooperationmitderVerbraucherzentraleNRW
am 21. April 2021 von 14 bis 17.45 Uhr, Anmeldung erforderlich 
unter:  02222 945-285,  tobias.gethke@stadt-bornheim.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldung unter www.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Hallenbad und Sauna sind aufgrund der Coronaschutz
verordnung des Landes NordrheinWestfalen  
bis auf Weiteres geschlossen.  
Aktuelle Infos gibt es unter: 
www.stadtbetrieb-bornheim.de/hallenfreizeitbad

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration: DieAbteilungfürSoziales,Seniorenund 
Integration ist am Mittwoch geschlossen. Die Abteilung Schulen 
(Brunnenallee31a)folgtdenallgemeinenÖffnungszeiten.
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Nur nach Terminvereinbarung! Besucher aller Dienststellen 
müssen einen medizinischen MundNasenSchutz tragen.

Die nächsten Sitzungen 
Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungs- 
ausschuss
Dienstag, 13.04.2021, 18 Uhr, Rheinhalle, 
Rheinstraße 201, Hersel

Fachausschuss „Volkshochschule“
Dienstag, 13.04.2021, 18 Uhr, Seminarraum 2 des 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, 
Adenauerallee 50, Roisdorf

Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft, 
Wald und Natur, 
Stadtentwicklungsausschuss
Donnerstag, 15.04.2021, 18 Uhr, Rheinhalle, 
Rheinstraße 201, Hersel

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Mittwoch, 21.04.2021, 18 Uhr, Aula der Europa-
schule, Goethestraße 1, Bornheim

Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft, 
Wald und Natur
Donnerstag, 22.04.2021, 18 Uhr, Aula der Europa-
schule, Goethestraße 1, Bornheim

Integrationsausschuss
Dienstag, 27.04.2021, 18 Uhr, Seminarraum 2 des 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, 
Adenauerallee 50, Roisdorf

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 29.04.2021, 9 Uhr, Rheinhalle, 
Rheinstraße 201, Hersel

Die Termine gelten unter der Voraussetzung, dass es nicht zu weiteren Einschränkungen kommt.  
Die Sitzungen sind öffentlich. Aufgrund der Coronaschutzverordnung steht nur eine  

begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung und eine Anmeldung per Mail unter  
claudia.gronewald@stadt-bornheim.de wird für Gäste dringend empfohlen.  

Während der Sitzung gelten die Hygieneregeln und es muss durchgehend ein medizinischer  
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de oder unter  
session.stadt-bornheim.de.

Ostereierjagd für Bornheimer Kids
Während der Osterferien, also 
bis Freitag, 9. April 2021, kön-
nen sich Bornheimer Kinder 
auf eine spannende Ostereier-
suche in allen 14 Ortsteilen be-
geben. Wo die Eier versteckt 
sind, erfahren die Kids durch 
Lösen der Ortsrätsel auf der 
städtischen Homepage unter 
www.bornheim.de/ostereier-
jagd.
Jedes Osterei ist mit einem 
Buchstaben beschriftet. Zu-

sammengefügt ergeben diese 
Buchstaben ein Lösungswort 
pro Woche. Wer das wöchent-
liche Lösungswort kennt, 
kann an der Tombola teilneh-
men und einen von drei tollen 
Sachpreisen gewinnen. Nach 
der „Wichteljagd“ und der „Bil-
dersuchaktion“ veranstaltet 
die Stadt Bornheim aufgrund 
der positiven Resonanz nun 
diese dritte Suchaktion für 
Kinder.

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung der Stadt Bornheim zur Förderung der Kindertagespflege
Der Rat der Stadt Bornheim hat 
in seiner Sitzung am 25.03.2021 
aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 
Buchstabe f der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein 
– Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 
/ SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. S. 916), der §§ 23, 24 und 
§ 90 Sozialgesetzbuch VIII (SGB 
VIII) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert 
durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes 
vom 09. Oktober 2020, sowie 
der §§ 1 bis 3, 5 und 22 bis 24 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern – Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz) vom 
03.12.2019 (GV. NRW 2019 S. 894) 
folgende Satzung der Stadt Born-
heim zur Förderung der Kinderta-
gespflege beschlossen:

Teil A: Förderung der Kinder-
tagespflege als Aufgabe der 
öffentlichen Jugendhilfe

§ 1 Leistungen der Stadt Born-
heim
Die Förderung der Kinderta-
gespflege ist eine Aufgabe der 
öffentlichen Jugendhilfe gem. § 
2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch 
(SGB VIII). Die Stadt Bornheim 
fördert die Kindertagespflege 
gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. 
Hierzu werden auf der Grundlage 
des SGB VIII und des Kinderbil-
dungsgesetz Nordrhein-Westfa-
len (KiBiz NRW) folgende Leistun-
gen erbracht:
a) Beratung von Personensorge-
berechtigten in Fragen zur Kin-
dertagespflege,
b) Vermittlung des Kindes an eine 
geeignete Kindertagespflege-
person,
c) Berücksichtigung des Wunsch- 

und Wahlrechts der Personensor-
geberechtigten,
d) fachliche Beratung, Begleitung 
und weitere Qualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen,
e) Erteilung der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege,
f) Sicherstellung der Betreuungs-
kontinuität für Ausfallzeiten der 
Kindertagespflegeperson,
g) Gewährung einer laufenden 
Geldleistung an die Kindertages-
pflegeperson.

§ 2 Anspruchsvoraussetzungen 
und Bewilligungsverfahren zur 
Förderung in Kindertagespflege
(1) Die Anspruchsvoraussetzun-
gen für die Förderung in Kinder-
tagespflege richten sich nach § 
24 SGB VIII.
(2) Die Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes setzt dabei 
grundsätzlich voraus, dass die 
Personensorgeberechtigten dem 
Jugendamt spätestens sechs 
Monate vor Inanspruchnahme 
den für ihr Kind gewünschten Be-
treuungsbedarf, den gewünsch-
ten Betreuungsumfang und die 
Betreuungsart schriftlich oder 
elektronisch angezeigt haben.
Weitere Regelungen zu Bedarfs-
anzeige und Anmeldung durch die 
Personensorgeberechtigten trifft 
§ 5 KiBiz NRW.
(3) Ist durch Vermittlung des Ju-
gendamtes oder auf Eigeninitiati-
ve der Personensorgeberechtig-
ten ein Betreuungsverhältnis mit 
einer Kindertagespflegeperson 
zustande gekommen, beantragen 
die Personensorgeberechtigten 
schriftlich vor Beginn der Kinder-
tagespflege beim Jugendamt die 
Förderung der Kindertagespflege 
und haben das Vorliegen der fol-
genden Voraussetzungen, soweit 
im Einzelfall auf sie zutreffend, 
nachzuweisen:
a) Nachweis der Voraussetzungen 
des § 24 Abs. 1 SGB VIII, wenn das 

Kind zu Beginn der Kindertages-
pflege noch nicht ein Jahr alt ist.
b) Nachweis über das alleinige 
Sorgerecht gem. § 58a SGB VIII.
c) Vorlage einer Meldebescheini-
gung, wenn beim Meldeamt eine 
Auskunftssperre eingerichtet ist.
d) Für den Fall, dass die Perso-
nensorgeberechtigten einen 
Betreuungsvertrag mit einer Kin-
dertagespflegeperson schließen, 
die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt nicht in Bornheim hat und 
für die das Jugendamt der Stadt 
Bornheim daher nicht die Erlaub-
nis zur Kindertagespflege erteilt 
hat, haben sie durch Vorlage 
einer Kopie nachzuweisen, dass 
diese Kindertagespflegeperson 
über eine gültige Erlaubnis zur 
Kindertagespflege verfügt.
(4) Die Bewilligung der Förderung 
in Kindertagespflege erfolgt 
durch schriftlichen Bescheid an 
die Personensorgeberechtigten.

§ 3 Kostenbeteiligung und Mit-
wirkungspflichten der Perso-
nensorgeberechtigten
(1) Die Personensorgeberech-
tigten werden im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen 
gem. § 90 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 
51 KiBiz NRW zu den Kosten der 
Kindertagespflege herangezogen 
(Elternbeitrag).
(2) Der Elternbeitrag wird nach 
der „Satzung der Stadt Bornheim 
zur Erhebung von Elternbeiträ-
gen in Tageseinrichtungen für 
Kinder und Kindertagespflege 
und in Offenen Ganztagsschulen 
im Primarbereich“ in der jeweils 
gültigen Fassung erhoben.
(3) Personensorgeberechtigte 
haben gem. §§ 60 ff. SGB I das 
örtlich zuständige Jugendamt 
unaufgefordert schriftlich über 
wichtige Ereignisse zu unterrich-
ten, die für die Betreuung der Ta-
gespflegekinder bedeutsam sind. 
Hierzu zählen unter anderem:

a) Änderungen in der wöchent-
lichen und in der Verteilung der 
täglichen Betreuungszeit,
b) Beendigung des Betreuungs-
vertrages,
c) Wohnungs- / Wohnortwechsel,
d) Fehlzeiten des Tagespflege-
kindes, die über drei Wochen 
hinausgehen,
e) Beendigung und Veränderun-
gen des Arbeitsverhältnisses, 
der Bildungsmaßnahme, des 
Studiums, wenn eine Förderung 
der Kindertagespflege nach § 2 
Abs. 3 a) dieser Satzung bewilligt 
wurde.
(4) Im Falle fehlender Mitwirkung 
und Mitteilung gem. § 3 Abs. 3 
dieser Satzung kann die Förde-
rung der Kindertagespflege rück-
wirkend eingestellt werden.

Teil B: Anforderungen an Kin-
dertagespflegepersonen und 
Räumlichkeiten

§ 4 Kindertagespflege als 
selbstständige Tätigkeit
Es wird klargestellt, dass die 
Kindertagespflegetätigkeit, un-
abhängig von den nachfolgenden 
Regelungen, nicht als abhängige 
Beschäftigung ausgestaltet ist, 
sondern dass die Kindertages-
pflegepersonen als Selbstständi-
ge tätig sind.
Insbesondere die Regelungen zur 
Erlaubnispflicht der Kindertages-
pflege (§ 5) und die Gewährung 
von laufenden Geldleistungen, 
auch im Krankheitsfall bzw. be-
treuungsfreier Zeit (§ 10), führen 
nicht zu einer rechtlichen Quali-
fizierung der Kindertagespflege-
person als Arbeitnehmer / Arbeit-
nehmerin der Stadt Bornheim.
Die Kindertagespflegepersonen 
führen ihre Tätigkeit vielmehr 
weisungsunabhängig, auf der 
Basis von privatrechtlichen 
Verträgen mit den Personensor-
geberechtigten aus und können 

keinerlei Arbeitnehmerrechte aus 
den Regelungen dieser Satzung 
gegenüber der Stadt Bornheim 
ableiten.

§ 5 Erlaubnis zur Kindertages-
pflege
(1) Nach § 43 Abs. 1 SGB VIII i. V. 
m. § 22 KiBiz NRW bedarf eine 
Person, die ein Kind oder meh-
rere Kinder außerhalb des Haus-
halts des Personensorgeberech-
tigten während eines Teils des 
Tages und mehr als 15 Stunden 
wöchentlich gegen Entgelt länger 
als drei Monate betreuen will, 
einer Erlaubnis.
(2) Die Erlaubnis zur Kindertages-
pflege ist zu erteilen, wenn die 
Person für die Kindertagespflege 
geeignet ist. Geeignet in diesem 
Sinne sind Personen, die sich 
durch ihre Persönlichkeit, Sach-
kompetenz und Kooperationsbe-
reitschaft mit Personensorgebe-
rechtigten und anderen Kinderta-
gespflegepersonen auszeichnen 
und über kindgerechte Räum-
lichkeiten verfügen. Zur Kinder-
tagespflege geeignete Personen 
sollen über vertiefte Kenntnisse 
zu den besonderen Anforderun-
gen der Kindertagespflege verfü-
gen, die sie in qualifizierten Lehr-
gängen erworben oder in anderer 
Weise nachgewiesen haben. Die 
konkreten Anforderungen regelt 
der nachfolgende § 6.
(3) Die Erlaubnis zur Kinderta-
gespflege ist schriftlich bei dem 
Jugendamt zu beantragen, in 
dessen Zuständigkeitsbereich 
die Kindertagespflegeperson 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Die erforderlichen Nachwei-
se über die persönliche Eignung, 
die fachliche Eignung (§ 6) sowie 
über die Geeignetheit der vorge-
sehenen Räumlichkeiten (§ 7) sind 
bei Antragstellung vorzulegen.
(4) Die Erlaubnis zur Kindertages-
pflege befugt zur Betreuung von 

bis zu 5 gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern und kann im 
Einzelfall gem. § 43 Abs. 3 SGB 
VIII auf eine geringere Anzahl von 
Kindern beschränkt werden.
(5) Für Kindertagespflegeperso-
nen, die im Haushalt der Perso-
nensorgeberechtigten arbeiten, 
ist die Erteilung einer Erlaubnis 
zur Kindertagespflege nicht 
erforderlich. Beantragen die 
Personensorgeberechtigten eine 
finanzielle Förderung, ist jedoch 
die Eignung gem. § 23 Abs. 3 SGB 
VIII i. V. m. § 6 dieser Satzung - 
mit der Maßgabe, dass ein erwei-
tertes Führungszeugnis und ein 
ärztliches Attest für alle im Haus-
halt lebenden Personen nicht 
vorzulegen ist - nachzuweisen.
(6) Kindertagespflegepersonen, 
die sich in einem Verbund zusam-
menschließen (Großtagespflege 
gem. § 22 Abs. 3 KiBiz NRW), 
bedürfen jeweils einer eigenstän-
digen Erlaubnis zur Kindertages-
pflege.
(7) Nach Ablauf einer erteilten 
Erlaubnis zur Kindertagespflege 
muss diese erneut beantragt 
werden und die Eignungsfeststel-
lung gem. § 6 und § 7 dieser Sat-
zung wird erneut durchgeführt.
(8) Steht die Kindertagespflege-
person für die Kindertagespflege 
grundsätzlich nicht mehr zur 
Verfügung, so ist die Erlaubnis 
zur Kindertagespflege unverzüg-
lich an das Jugendamt der Stadt 
Bornheim zurückzugeben.

§ 6 Persönliche und fachliche 
Eignung zur Kindertagespflege
(1) Zur Prüfung der persönlichen 
und fachlichen Eignung als Kin-
dertagespflegeperson sind dem 
Jugendamt der Stadt Bornheim 
bei Beantragung der Erlaubnis 
zur Kindertagespflege folgende 
Voraussetzungen nachzuweisen 
bzw. Dokumente vorzulegen:
a) Nachweis über Volljährigkeit.

b) Zeugnis über mindestens das 
Vorliegen des Hauptschulab-
schlusses.
c) Nachweis über Sprachkennt-
nisse der Stufe B2 des gemeinsa-
men europäischen Referenzrah-
mens (GER) bei Personen, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist.
d) Aktuelles erweitertes Füh-
rungszeugnis gem. §§ 30 Abs. 5 
und 30a Abs. 1 Bundeszentralre-
gistergesetz (BZRG) der Antrag-
stellerin / des Antragstellers so-
wie für alle im Haushalt lebenden 
Personen ab dem vollendeten 14. 
Lebensjahr zur Sicherstellung der 
Straffreiheit gem. § 72a SGB VIII. 
Das erweiterte Führungszeugnis 
darf bei Ausstellung der Erlaubnis 
zur Kindertagespflege nicht älter 
als drei Monate sein.
e) Aktuelle ärztliche Bescheini-
gung nach Vordruck des Jugend-
amtes der Stadt Bornheim aller 
im Haushalt lebender Personen, 
dass keine Bedenken hinsichtlich 
der Betreuung eines oder mehre-
rer Tagespflegekinder bestehen. 
Die ärztliche Bescheinigung darf 
bei Ausstellung der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege nicht älter als 
drei Monate sein.
f) Nachweis der Teilnahme an 
einem Erste-Hilfe-Kurs für Kin-
dertagespflegepersonen nach 
den bei Beantragung der Erlaub-
nis zur Kindertagespflege jeweils 
aktuell geltenden Maßgaben der 
Deutschen gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV).
g) Nachweis über eine zusätzliche 
Qualifikation zur Betreuung von 
Kindern mit oder mit drohender 
Behinderung bei Aufnahme eines 
behinderten Kindes gem. § 24 
Abs. 4 KiBiz NRW.
h) Nachweis über die Belehrung 
gem. § 43 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG), über die in § 42 Abs. 1 IfSG 
genannten Tätigkeitsverbote und 
die Verpflichtungen der Abs. 2, 4 
und 5 § 43 IfSG.

Stadt Bornheim Amtliche Bekanntmachungen



02. April 2021

Stadt Bornheim Amtliche Bekanntmachungen

i) Schriftliche Erklärung, dass 
bei Tätigkeit in einer Großtages-
pflegestelle gem. § 43 Abs. 1 Nr. 
2 IfSG keine Tatsachen für ein 
Tätigkeitsverbot bekannt sind.
(2) Zum Nachweis der fachlichen 
Qualifikation sind zudem vorzu-
legen:
a) Bundeszertifikat über die 
nachgewiesene erfolgreiche Teil-
nahme an einer Qualifizierungs-
maßnahme nach dem Curriculum 
des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) oder Nachweis einer ander-
weitigen (sozial-) pädagogischen 
Qualifikation gem. § 43 Abs. 2 
Satz 3 SGB VIII i. V. m. § 21 Abs. 1 
KiBiz NRW mit Praxiserfahrung 
im U3-Bereich.
b) Vorlage eines pädagogischen 
Konzeptes für die eigene Kinder-
tagespflegestelle gem. § 17 Abs. 1 
KiBiz NRW.
(3) Zu den fachlichen Standards 
zählt ebenfalls:
a) Führen einer Bildungsdo-
kumentation gem. § 18 Abs. 1 
KiBiz NRW. Das Muster einer 
Bildungsdokumentation ist dem 
Jugendamt der Stadt Bornheim 
vorzulegen.
b) Regelmäßige Teilnahme an 
durch die Fachberatung Kin-
dertagespflege organisierten 
Treffen der Bornheimer Kinder-
tagespflegepersonen (mind. 3x 
pro Kalenderjahr).
c) Sicherstellung des Schutz-
auftrages gem. § 8a SGB VIII in 
Kooperation mit dem Jugendamt 
der Stadt Bornheim.

§ 7 Eignungsvoraussetzungen 
von Räumlichkeiten für die Kin-
dertagespflege
(1) Die Räumlichkeiten, in denen 
die Kindertagespflege durch-
geführt werden soll, müssen 
bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen. Bei Antragstellung hat 
die Kindertagespflegeperson 
daher folgende Nachweise zu 
erbringen:
a) Eine bemaßte Skizze, der für 
die Kindertagespflege genutzten 
Räume zur Überprüfung einer 
ausreichenden Aufenthaltsflä-
che gemäß der Empfehlung „Gut 
betreut! Arbeitshilfe für Fach-
beratungen zur Unterstützung 
der pädagogischen Arbeit in der 
Kindertagespflege“ des Land-
schaftsverbandes Rheinland.
b) Nutzungsänderung, wenn es 
sich um eine Großtagespflege-
stelle handelt oder die Betreuung 
in eigens für die Kindertages-
pflege angemieteten Räumen 
erfolgt.
c) Nachweis der Prüfung lebens-
mittelrechtlicher Anforderungen 
durch die zuständige Lebensmit-
telüberwachung, wenn Wohn-
einheiten ausschließlich für die 
Betreuung von Kindern in Kinder-
tagespflege genutzt werden oder 
es sich um eine Großtagespfle-
gestelle handelt.
(2) Die Überprüfung der Räume 
erfolgt durch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Jugend-

amtes der Stadt Bornheim auf 
Grundlage einer Sicherheits-
checkliste.
(3) Das Zutrittsrecht der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des 
Jugendamtes der Stadt Born-
heim ergibt sich aus § 22 Abs. 7 
KiBiz NRW.

§ 8 Eignungsfeststellungsver-
fahren
(1) Zur Eignungsfeststellung 
gehören neben der Prüfung der 
nach § 6 vorzulegenden Nachwei-
se und einem Hausbesuch mit 
Überprüfung der Räumlichkeiten 
gemäß § 7, das persönliche Ein-
zelgespräch und ein Gespräch 
mit Haushaltsangehörigen 
(sofern die Kindertagespflege 
im eigenen Haushalt ausgeübt 
wird).
Zu den erforderlichen charak-
terlichen Eigenschaften einer 
Kindertagespflegeperson, die 
diese befähigt, die in § 22 Abs. 2 
und 3 SGB VIII normierten Ziele 
der Kindertagespflege erfüllen 
zu können, gehört eine
•  ausreichende psychische Be-
lastbarkeit,
•  Zuverlässigkeit,
•  ausreichendes Verantwor-
tungsbewusstsein,
•  hinreichende emotionale Sta-
bilität,
•  Fähigkeit zur Reflektion,
•  Fähigkeit zu konstruktivem 
Umgang mit Konflikten und 
Kritik,
um in der Bewältigung auch 
unerwarteter Situationen flexi-
bel reagieren zu können, sowie 
ausreichendes Verantwortungs-
bewusstsein und hinreichende 
emotionale Stabilität, damit das 
Kind und seine Rechte voraus-
sichtlich unter allen Umständen 
geachtet werden. Ferner muss 
eine geeignete Kindertagespfle-
geperson ihr Handeln begründen 
und reflektieren können und 
fähig zum konstruktiven Umgang 
mit Konflikten und Kritik sein.
(2) Die Tätigkeit der Kindertages-
pflegeperson wird durch regel-
mäßige Hospitationen des Ju-
gendamtes der Stadt Bornheim 
in den Kindertagespflegestellen 
gemeinsam mit den Kinderta-
gespflegepersonen reflektiert.

§ 9 Aufhebung der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege
Entstehen nach Aufnahme der 
Kindertagespflegetätigkeit 
Zweifel an der Eignung einer 
Kindertagespflegeperson oder 
liegen Anhaltspunkte für eine 
Nicht-Eignung vor, leitet das 
Jugendamt der Stadt Bornheim 
eine Überprüfung ein. Kommt 
dieses nach Überprüfung zu dem 
Ergebnis, dass die Eignung nicht 
mehr besteht, so wird über die 
Aufhebung zur Erlaubnis zur Kin-
dertagespflege nach Maßgabe 
der §§ 45 ff. SGB X entschieden.

Teil C: Leistungen an die Kinder-
tagespflegepersonen

§ 10 Laufende Geldleistung
(1) Kindertagespflegepersonen 
haben gem. § 23 SGB VIII An-
spruch auf die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung. Diese 
setzt sich zusammen aus:
a) dem pauschalierten Betrag zur 
Erstattung der angemessenen 
Kosten, die der Kindertages-
pflegeperson als Sachaufwand 
entstehen. Dieser beträgt ein-
heitlich für alle Kindertagespfle-
gepersonen je betreutem Kind 
und Stunde 2,00 €,
b) dem pauschalierten Betrag zur 
Anerkennung der Förderungslei-
stung. Dieser beträgt einheitlich 
für alle Kindertagespflegeper-
sonen je betreutem Kind und 
Stunde 3,00 €,
c) der Erstattung nachgewiese-
ner Beiträge zu einer Unfallversi-
cherung,
d) der hälftigen Erstattung der 
nachgewiesenen tatsächlichen 
Aufwendungen zu einer ange-
messenen Alterssicherung, ba-
sierend auf dem Beitrag zu einer 
gesetzlichen Alterssicherung,
e) der hälftigen Erstattung der 
nachgewiesenen tatsächlichen 
Aufwendungen zu einer ange-
messenen Kranken- und Pflege-
versicherung, basierend auf dem 
Beitrag zu einer gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung.
 (2) Die in Abs. 1 a) und b) ge-
nannten Beträge erhöhen sich 
jährlich zum 01.08.prozentual 
entsprechend der gem. § 37 
KiBiz erfolgenden Erhöhung der 
Kindpauschale, erstmals zum 
01.08.2021. Die Erhöhung bezieht 
sich jeweils auf die Beträge des 
Vorjahres.
(3) Erfolgt die Betreuung im 
Haushalt der Personensorgebe-
rechtigten des Tagespflegekin-
des, reduziert sich die laufende 
Geldleistung um den Sachauf-
wand.
(4) Wird bei Kindern mit fachärzt-
lich festgestellter Behinderung 
gem. § 2 SGB IX ein erhöhter För-
derbedarf nachgewiesen, erhöht 
sich der pauschalierte Betrag zur 
Anerkennung der Förderungs-
leistung auf das 1,5-fache. Führt 
der erhöhte Förderbedarf eines 
Kindes mit Behinderung im be-
sonders begründeten Einzelfall 
zur Reduzierung der Anzahl der 
gleichzeitig betreuten Tages-
pflegekinder, kann der pauscha-
lierte Betrag zur Anerkennung 
der Förderungsleistung auf das 
3-fache erhöht werden. Voraus-
setzung für die Erhöhungen ist 
zudem, dass die Kindertages-
pflegeperson den Zertifikatskurs 
„Inklusion im Elementarbereich“ 
erfolgreich abgeschlossen hat.
(5) Pro Kind und Woche wird 
zusätzlich eine Stunde für mittel-
bare Bildungs- und Betreuungs-
arbeit gezahlt.
(6) Die laufende Geldleistung wird 
entsprechend der durchschnitt-
lich wöchentlichen Betreuungs-
zeit festgesetzt. Der zeitliche 

Umfang des Betreuungsanspru-
ches richtet sich nach dem durch 
die Personensorgeberechtigten 
definierten und im Betreuungs-
vertrag vereinbarten individuel-
len Bedarf.
(7) Beginnt oder endet das Be-
treuungsverhältnis innerhalb 
eines Monats, wird die laufende 
Geldleistung anteilig auf der 
Grundlage von 30 Tagen pro 
Monat gewährt.
(8) Die laufende Geldleistung 
wird unter der Voraussetzung 
gewährt, dass weitere Kosten-
beiträge der Personensorgebe-
rechtigten an die Kindertages-
pflegeperson gem. § 51 KiBiz 
NRW ausgeschlossen sind.
Ausgenommen hiervon ist das 
Verpflegungsentgelt. Dieses ist 
direkt von den Personensorge-
berechtigten an die Kindertages-
pflegeperson zu entrichten. Da-
bei soll die Höhe von monatlich 
90,00 € für ein vollverpflegtes 
Kind nicht überschritten werden. 
In begründeten Ausnahmefällen 
ist die Vereinbarung eines höhe-
ren monatlichen Verpflegungs-
entgeltes – in Abstimmung mit 
dem Jugendamt – möglich.
(9) Die laufende Geldleistung wird 
während betreuungsfreier Fehl- 
und Ausfallzeiten weitergewährt
a) bei durch ärztliche Atteste 
nachgewiesenen Erkrankungen 
der Kindertagespflegeperson 
oder von im eigenen Haushalt 
der Kindertagespflegeperson 
lebenden eigenen Kindern bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres 
oder eines in ihrem Haushalt 
lebenden behinderten Kindes, 
das auf Hilfe angewiesen ist von 
insgesamt bis zu 30 Betreuungs-
tagen im Kalenderjahr,
b) bei mit den Personensorge-
berechtigten abgestimmten und 
dem Jugendamt der Stadt Born-
heim bis zum 15.01. des laufenden 
Jahres detailliert mitgeteilten 
betreuungsfreien Zeiten der 
Kindertagespflegeperson von 
bis zu 30 Betreuungstagen im 
Kalenderjahr.
Die Berechnung erfolgt je Kin-
dertagespflegeperson und nicht 
separat für jedes betreute Kind. 
Gesetzliche Feiertage gelten 
nicht als betreuungsfreie Zeit 
im Sinne dieses Buchstaben und 
werden nicht auf diese ange-
rechnet,
c) bei Fehlzeiten der betreuten 
Tagespflegekinder, wenn diese 
eine Länge von drei aufeinander 
folgenden Kalenderwochen nicht 
überschreiten. In begründeten 
Ausnahmefällen kann die laufen-
de Geldleistung auf Antrag und 
mit entsprechenden Nachweisen 
darüber hinaus weitergezahlt 
werden.
d) Die Regelungen unter Buch-
staben a) und b) gelten bei einer 
Verteilung der wöchentlichen 
Betreuungszeit von fünf Ta-
gen in der Kalenderwoche. Bei 
einer anderen Verteilung der 
wöchentlichen Betreuungszeit 

als auf fünf Tage in der Kalender-
woche erhöht oder vermindert 
sich die Zahl der Tage, für die 
eine Fortzahlung der laufenden 
Geldleistung, auch ohne Betreu-
ungsleistung gewährt wird, ent-
sprechend.
e) Darüber hinaus gehende 
Fehl- oder Ausfallzeiten, an 
denen keine Betreuung vorge-
nommen wird, werden anteilig 
von der Geldleistung nach Abs. 
1 Buchstaben a) und b) in Abzug 
gebracht.
(10) Die Bewilligung der laufen-
den Geldleistung erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid an die 
Kindertagespflegeperson.
(11) Die Zahlung der laufenden 
Geldleistung zur Förderung 
der Kindertagespflege erfolgt 
grundsätzlich zum 15. eines jeden 
Monats.
(12) Änderungen im Umfang des 
Betreuungsverhältnisses können 
nur zum ersten eines Kalender-
monats berücksichtigt werden.
(13) Die Erstattung zu Unrecht 
erbrachter Leistungen nach Auf-
hebung von Verwaltungsakten 
richtet sich nach den Bestim-
mungen des § 50 SGB X.

§ 11 Regelungen zur Eingewöh-
nung
Die Eingewöhnungszeit wird in 
Höhe der vereinbarten Wochen-
betreuungsstunden gewährt und 
der Kindertagespflegeperson 
vergütet. Sie beträgt bis zu 4 
Wochen. Bei (Wieder-) Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit der Per-
sonensorgeberechtigten kann 
sie bis zu 4 Wochen vor dem 
ersten Geburtstag des Tages-
pflegekindes und der Aufnahme 
der Erwerbstätigkeit begonnen 
werden. Zum Wohle des Tages-
pflegekindes und im Interesse 
einer erfolgreichen Eingewöh-
nung darf die Eingewöhnungszeit 
nicht durch eine betreuungsfreie 
Zeit (Urlaub oder Schließtage) 
unterbrochen werden.

§ 12 Mietzuschuss
(1) Mietet eine Kindertagespfle-
geperson eine in sich geschlos-
sene Wohneinheit im Stadtgebiet 
Bornheim zur ausschließlichen 
Nutzung als Räumlichkeit für 
die Kindertagespflege an, wird 
auf Antrag ein Zuschuss zum 
Mietzins gewährt, wenn für min-
destens drei Tagespflegekinder 
mit Wohnsitz in Bornheim eine 
laufende Geldleistung im Sinne 
des § 10 gewährt wird.
(2) Gleiches gilt, wenn eine Kin-
dertagespflegeperson eine in 
ihrem Wohneigentum stehende 
in sich geschlossene Wohnein-
heit ausschließlich für die Kin-
dertagespflege nutzt.
(3) Der Zuschuss beträgt 50,00 € 
pro betreutem Tagespflegekind 
im Sinne des Abs. 1 und wird für 
maximal fünf Tagespflegekinder 
pro Kindertagespflegeperson 
gewährt. Liegt die nachgewie-
sene monatliche Kaltmiete unter 

250,00 €, wird der Zuschuss 
maximal in Höhe der nachgewie-
senen monatlichen Kaltmiete 
gewährt. Im Falle der Nutzung 
von Wohnungseigentum aus-
schließlich als Kindertagespfle-
gestelle wird zur Berechnung 
des Höchstbetrages eine fiktive 
Vergleichsmiete auf Grundlage 
der ortsüblichen Vergleichs-
miete zugrunde gelegt.
(4) Der Zuschuss wird am Quar-
talsende für das abgelaufene 
Quartal gezahlt.

§ 13 Sonstige Erstattungen an 
Kindertagespflegepersonen
(1) Während der Tätigkeit als Kin-
dertagespflegeperson werden 
auf Antrag folgende nachgewie-
sene Kosten erstattet:
a) Kosten für ein erweitertes 
Führungszeugnis gem. §§ 30 Abs. 
5 und 30a Abs. 1 BZRG.
b) Kosten für eine ärztliche Be-
scheinigung (Vordruck des Ju-
gendamtes der Stadt Bornheim) 
in Höhe der Ziffer Nr. 75 Gebüh-
renordnung für Ärzte (GoÄ).
(2) Für folgende erfolgreich ab-
geschlossene Qualifizierungen 
wird auf Antrag die nachgewie-
sene Teilnahmegebühr hälftig 
erstattet:
a) Qualifizierungskurs Kinder-
tagespflege gem. Curriculum 
des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI), wenn die Kindertagespfle-
geperson ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Stadtgebiet Born-
heim hat, mindestens ein gem. 
§ 2 anspruchsberechtigtes Ta-
gespflegekind betreut und eine 
Erstattung nicht schon durch 
eine andere Kommune erfolgt ist. 
Der Antrag ist formlos innerhalb 
eines Jahres nach Zertifikats-
ausstellung zu stellen.
b) Zertifikatskurs „Inklusion im 
Elementarbereich“, der sich 
mindestens nach den Voraus-
setzungen des Landschaftsver-
bands Rheinland richtet, wenn 
die Kindertagespflegeperson 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
im Stadtgebiet Bornheim hat, 
mindestens ein behindertes 
gem. § 2 anspruchsberechtigtes 
Kind betreut und eine Erstattung 
nicht schon durch eine andere 
Kommune erfolgt ist. Der Antrag 
ist formlos innerhalb eines Jah-
res nach Zertifikatsausstellung 
zu stellen.
(3) Für den Erste-Hilfe-Kurs wer-
den Gutscheine von der Unfall-
kasse NRW (UK NRW) durch die 
Fachberatung ausgegeben.

§ 14 Mitwirkungs- und Mittei-
lungspflichten der Kindertages-
pflegepersonen
(1) Kindertagespflegepersonen 
haben gem. § 43 Abs. 3 Satz 6 
SGB VIII das örtlich zuständige 
Jugendamt unaufgefordert 
schriftlich über wichtige Ereig-
nisse zu unterrichten, die für 
die Betreuung der Tagespflege-
kinder bedeutsam sind. Hierzu 
zählen unter anderem:

a) Änderungen bei der Anzahl der 
betreuten Tagespflegekinder,
b) Änderungen in der wöchent-
lichen und in der Verteilung der 
täglichen Betreuungszeit,
c) Vertragsende der Kinderta-
gespflege,
d) eigene Fehl- und Ausfallzeiten,
e) Änderung bei den im Haushalt 
lebenden Personen, soweit die 
Kindertagespflege im eigenen 
Haushalt ausgeführt wird,
f) Wohnungs- / Wohnortwechsel 
und Veränderungen der Räum-
lichkeiten, die für die Kinderta-
gespflege genutzt werden,
g) Aufgabe / Beendigung der 
Kindertagespflege,
h) Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung gem. § 8a SGB VIII,
i) Unfälle oder sonstige besonde-
re Ereignisse in der Kindertages-
pflegestelle.
2) Im Falle fehlender Mitwirkung 
und Mitteilung kann die laufende 
Geldleistung entsprechend §§ 
45 ff. SGB X zurückgefordert 
werden.

§ 15 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.08.2021 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
„Satzung der Stadt Bornheim 
zur Förderung der Kindertages-
pflege“ in ihrer bisher geltenden 
Fassung außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Satzung der Stadt 
Bornheim zur Förderung der 
Kindertagespflege mache ich 
hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 
der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in Verbindung mit der 
Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht öffentlich bekannt.
Hinweis: Ich weise darauf hin, 
dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften 
der GO NRW gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, 
es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Geneh-
migung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt;
2. die Satzung, sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden;
3. der Bürgermeister hat den 
Ratsbeschluss vorher beanstan-
det oder
4. der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Stadt 
Bornheim vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Bornheim, den 29.03.2021
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker, 
Bürgermeister


